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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1980

Norm

ABGB §1063 A1

StGB §133 B

Rechtssatz

Auf Kredit gekaufte Sachen, deren Eigentum sich der Verkäufer, bei Kaufabschluß oder spätestens bei Übergabe der

Ware, bis zur vollständigen Entrichtung des Kaufpreises vorbehält, sind bis dahin dem Käufer im Sinne des

Tatbildmerkmals der Veruntreuung nach § 133 StGB anvertraut. Die Vereinbarung des Eigentumsvorbehalts kann

mündlich, bzw auch schlüssig zustande kommen.
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